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Die Mitgliederversammlung des TC Eichenau e.V. hat gemäß § 11 der Satzung folgende Beiträge, 
Aufnahmegebühren, Einsatzpauschalen und Umlagen festgesetzt und zuletzt geändert auf der 
Jahreshauptversammlung am 03.12.2022: 
 
1. Mitgliedsarten: 

1.1. Gemäß § 8 der Satzung hat der Verein aktive und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. 
Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Beiträgen, Umlagen und Aufnahmegebühren befreit. 

1.2. Für die Festsetzung der Beiträge werden die Mitglieder nach Alter unterschieden wie folgt: 

1.2.1. Erwachsene sind Mitglieder, die am Stichtag das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. 

1.2.2. Jugendliche sind Mitglieder, die am Stichtag das 18. Lebensjahr noch nicht und das 
15. Lebensjahr bereits vollendet haben. 

1.2.3. Kinder sind Mitglieder, die am Stichtag das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

1.2.4. Erwachsene, die am Stichtag das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können 
weiterhin den Beitrag für Jugendliche gewährt bekommen, wenn Sie jährlich rechtzeitig 
bis spätestens zum Stichtag eine der folgenden Ausbildungsstufen für das nächste 
Kalenderjahr nachweisen: Schulische Fortbildung, Lehre, Wehrdienst oder 
Bundesfreiwilligendienst, Studium. Bis zum Ende des 23. Lebensjahres wird der ermäßigte 
Beitrag auch ohne Nachweis weiter eingezogen. Eine nachträgliche Ermäßigung kann 
aufgrund der zu Jahresbeginn an den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. 
abzugebenden Meldung der Mitgliederzahlen in keinem Fall gewährt werden. 

1.2.5. Stichtag für die Zuordnung der Mitgliedsart ist der 31. Dezember des Vorjahres. 

1.3. Partnermitglieder sind Ehegatten oder Lebenspartner, die beide aktive oder fördernde 
Mitglieder des Vereins sind und ein Konto für eine gemeinsame Abbuchung der Beiträge, 
Umlagen und Aufnahmegebühren angegeben haben. 

2. Beiträge pro Kalenderjahr: 

 Mitgliedsart       aktiv   fördernd 

2.1. Erwachsene (Einzelmitgl. - EM-A oder EM-P)   € 275,-   €   65,- 
2.2. Erwachsene (Partnermitgl. - EP-A oder EP-P)   € 245,-   €   55,- 
2.3. Jugendliche (JU-A und EA-A bzw. -P)    €   98,-   €   35,- 
2.4. Kinder (KI-A oder KI-P)      €   66,-   €   25,- 
 

3. Aufnahmegebühren: 

Zurzeit werden keine Aufnahmegebühren erhoben. 

4. Umlagen: 

Zurzeit werden keine Umlagen erhoben. 
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5. TCE-Teameinsatz: 
In jedem Haushaltsjahr (Oktober bis September) findet der TCE-Teameinsatz statt, der für alle aktiven 
Mitglieder (EM-A, EP-A, EA-A, JU-A) im Alter von 16-70 Jahren gilt (Stichtag 01.01.). Hierbei kann jedes 
Mitglied sich an einem oder mehreren Arbeitseinsätzen beteiligen oder eine Pauschale in Höhe von 
30€ leisten. Zunächst wird die Pauschale von allen Mitgliedern im Februar eingezogen und dann im 
September an alle, die einen Teameinsatz abgeleistet haben, zurückerstattet. Bei Mitgliedern, die 
bereits vor Datum des Einzugs einen Teameinsatz absolviert haben, kann auf den Einzug der Pauschale 
verzichtet werden.  
 

6. Unterjährige Aufnahmegebühren: 

Es werden bei Eintritten in der zweiten Jahreshälfte die folgenden ermäßigten Beitragssätze für das 
laufende Jahr erhoben: 

Mitgliedsart 
Regulärer 
Beitrag Eintritt Juli 

Eintritt 
August 

Eintritt 
September 

Eintritt ab 
Oktober 

EM-A 275 137.5 115 80 40 

EM-P 65 32.5 32.5 25 25 

EP-A 245 122.5 105 70 35 

EP-P 55 27.5 27.5 20 20 

EA-A 98 49 49 33 24.5 

EA-P 35 17.5 17.5 10 10 

JU-A 98 49 49 33 24.5 

JU-P 35 17.5 17.5 10 10 

KI-A 66 33 33 22 16.5 

KI-P 25 12.5 12.5 10 10 

Schnupper-
MG Erw. 99         

Schnupper-
MG JU 36         

Schnupper-
MG KI 24         

 
 
Eichenau, den 04.12.2022 
Der Vorstand 
 
 


